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Vorwort. 

Erst nach einem Jahrzehnt folgt dem ersten Bande meines 
Deutschen Privatrechts dieser zweite Band, der das Sachenrecht 
enthält. Die Verzögerung erklärt sich daraus, dafs das fast schon 
fertiggestellte Werk einer gründlichen Umarbeitung unterzogen 
werden mufste, um nach Kräften der Aufgabe gerecht zu werden, 
die ihm aus der inzwischen eingetretenen grofsen Rechtsumwälzung 
erwuchs. Dieser Umstand mag auch für manche Mängel der Arbeit 
als Entschuldigung dienen. Nicht überall werden die Spuren eines 
anderen Rechtszeitalters getilgt, nicht durchweg wird die Aus-
gleichung zwischen Altem und Neuem gelungen sein. Doch müfste 
heute, wer nur vorlegen wollte, was in jedem Teil den Anforderungen 
des Augenblicks entspricht, auf die Veröffentlichung  einer um-
fassenderen rechtswissenschaftlichen Arbeit überhaupt verzichten. 
Denn bei dem Geschwindschritt, in dem jetzt Gesetzgebung, Theorie 
und Praxis vorwärts eilen, müfste er an das Ende jeder Durch-
arbeitung stets wieder den Anfang neuer Bearbeitung knüpfen. 

Am wenigsten konnte ich daran denken, bei der Darstellung 
des neuen bürgerlichen Rechts erschöpfend zu verfahren.  Dem 
Zwecke dieses Buches gemäfs sind die einzelnen vom bürgerlichen 
Gesetzbuch geschaffenen  Rechtsgebilde je nach ihrem engeren oder 
loseren Zusammenhange mit dem germanischen Recht ausführlicher 
oder flüchtiger behandelt. Darüber hinaus aber mufste ich mir in 
der Erörterung von Einzelfragen und in der Heranziehung der 
überreichen Literatur auch manche unerwünschte Beschränkung 
auferlegen, um ein weiteres Anschwellen des ohnehin das gesetzte 
Mafs überschreitenden Umfanges dieses Bandes zu vermeiden. 

Indessen wird, wer die Gröfse der gestellten Aufgabe erwägt, 
die Unvollkommenheiten ihrer Lösung nachsichtig beurteilen. Ist 
aber nicht überhaupt, was hier unternommen ist, ein unzeitgemäfses 
und unfruchtbares  Bemühen? Empfing doch ein Rezensent den 
ersten Band dieses Werkes mit den Worten: Morituri te salutant! 



V I Vorwort. 

Hatte er richtig gesehen? Hat beim Anbruch des 1. Januar 1900 
dem deutschen Privatrecht die Totenglocke geläutet? Und wird, 
wenn nun dennoch eine Fortsetzung erscheint, man ihr zurufen 
müssen: Umsonst, du weckest die Toten nicht!? 

Ich habe im Vorwort zum ersten Bande der Zuversicht Aus-
druck gegeben, dafs kein wie immer beschaffenes  Zukunftsrecht 
imstande sein werde, den germanischen Rechtsgedanken in unserem 
Privatrecht zu ertöten und so der germanistischen Rechtswissenschaft 
den Beruf zur Mitarbeit am Rechte der Gegenwart zu rauben. 
Heute dnrf  ich die Überzeugung aussprechen, dafs mit der Um-
gestaltung unseres Privatrechts vielmehr die lebendige Kraft  unseres 
ureignen Rechts gewachsen und die Bedeutung germanistischer 
Durchdringung des geltenden Rechts erhöht ist. Das bürgerliche 
Gesetzbuch hat nicht nur eine Fülle von kerndeutschem Recht 
unberührt gelassen. Es hat auch, so wenig es die Hoffnungen  auf 
ein echt volkstümliches Recht erfüllt  hat, doch zu seinem eignen 
Aufbau in sehr viel reicherem Mafse, als nach dem ersten Entwürfe 
zu erwarten stand, deutschrechtliche Bausteine verwandt. So ist 
denn die nach geschichtlichem Herkommen unter dem Namen des 
„deutschen Privatrechts" begriffene  wissenschaftliche Aufgabe zum 
Teil freilich erledigt, zum Teil aber in eine höhere Aufgabe über-
gegangen. Denn es gilt nun vor allem, die germanischen Grund-
bestandteile unseres neuen einheitlichen Rechtes aufzuzeigen, das 
Verständnis des geltenden Rechts durch den Nachweis seines Zu-
sammenhanges mit dem nationalen Rechte der Vergangenheit und 
die Verfolgung seines tausendjährigen Werdeganges zu vertiefen 
und den unverlornen und unverlierbaren deutschrechtlichen Gehalt 
unserer heutigen Rechtsordnung zu entfalten und begrifflich  aus-
zuprägen. 

Soll denn aber, so höre ich fragen, die Spaltung unserer 
Privatrechtswissenschaft  in romanistische und germanistische Juris-
prudenz ewig währen? Was die Zukunft bringen wird, weifs ich 
nicht. Zurzeit ist es unerläfslich, auf getrennten Wegen dem 
gemeinsamen Ziele zuzuschreiten. Noch fordert  die germanistische 
wie die romanistische Forschung den ganzen Mann. So lange aber 
die gleichmäfsige Beherrschung beider Quellenkreise als aus-
geschlossen erscheint, müfste der Verzicht auf gesonderte Ver-
wertung beider Gedankenreiche für das geltende Recht zur Ver-
flachung unserer Rechtswissenschaft führen. Der Romanist ist 
berufen, die unvergänglichen Errungenschaften  des römischen Rechts-
geistes lebendig zu erhalten und die unvergleichliche römische 
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Rechtskunst fort  und fort  auch für die Gegenwart nutzbar zu 
machen. Allein nebenbei auch den germanischen Gehalt unseres 
Rechtes auszuschöpfen, ist nicht seine Sache. Wenn gleichwohl 
von romanistischer Seite immer wieder der Versuch unternommen 
wird, mit eignen Mitteln auch diese Aufgabe zu lösen, so liegt die 
Hauptschuld an germanistischer Versäumnis. Sie erklärt sich 
unschwer aus der Minderzahl der Germanisten einerseits und dem 
Übergewicht der ihnen obliegenden rechtshistorischen Arbeit anderer-
seits. Die Folgen aber sind beklagenswert. Denn immer von neuem 
wird so unser nationales Recht in seinem Erstgeburtsrecht ver-
kürzt, immer von neuem das, was von ihm unter uns lebt und 
wirkt, durch fremdrechtlichen  Begriffszwang  verkümmert. Solche 
Gefahr abzuwehren, ist der germanistischen Rechtswissenschaft 
hoher, heiliger Beruf.  Sie darf  sich der energischen Mitarbeit am 
Ausbau unseres neuen Rechtes nicht entziehen. Nicht blofs die 
Pflicht gegen sich selbst gebietet ihr, sich die lebendige Kraft,  die 
der Berührung mit dem Leben der Gegenwart entspringt, zu 
bewahren. Es ist ihre Pflicht gegen die Nation, dem deutschen 
Recht die Treue zu halten. Denn das ihr anvertraute köstliche 
Gut ist ein Stück unseres Volkstums. Und mit dem Volke innerlich 
verwachsen wird unser kunstvoll gestaltetes neues Recht nur, wenn 
seine deutsche Seele ihre Schwingen in freiem und mächtigem Flügel-
schlage entfaltet. 

So lege ich diesen Band in dem festen Glauben vor, dafs das, 
was er erstrebt, des Strebens wert ist. Gerade das Sachenrecht 
wird, wie ich hoffe,  auch den Zweifler hiervon überzeugen. Ob 
aber dem Wollen auch einigermafsen das Vollbringen entspricht, 
mögen Andere beurteilen. 

Mai 1905. 

Otto Gierke. 
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stellung einer Eigentümergrundschuld (925). b. Durch Bestellung 
einer Hypothek, wenn oder soweit die eingetragene Forderung 
nicht zur Entstehung gelangt (925). Nicht auszudehnen auf den 
Fall des Mangels einer wirksamen dinglichen Einigung (926). Nur 
die Zwangs- oder Arresthypothek entsteht mangels sachenrecht-
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licher Grundlage ihrer Eintragung als Eigentümergrundschuld (927). 
c. Durch Bestellung eines Briefgrundpfandrechts  bis zur Übergabe 
des Briefes (927). 2. Entstehung durch Übergang eines Gläubiger-
grundpfandrechts  auf den Eigentümer (928). a. Erwerb des Grund-
pfandrechts durch den Eigentümer oder des Eigentums durch den 
Grundpfandgläubiger  aus den allgemeinen Erwerbsgründen (928). 
b. Übergang infolge Verzichtes des Gläubigers (928). c. Erwerb 
durch Ablösung mittels Befriedigung des Gläubigers (929). d. Über-
gang der Hypothek auf den Eigentümer infolge Erlöschens der 
Forderung (929). e. Übergang des Grundpfandrechts  auf den 
Eigentümer infolge Ausschließung des unbekannten Gläubigers 
im Wege des Aufgebotsverfahrens  (930). α. Auf Grund der Ver-
schweigung des Gläubigerrechts (930). ß. Behufs Ablösung (930). 
V. Inhalt (931). Befriedigung aus dem Grundstück im Falle der 
von einem Anderen betriebenen Zwangsvollstreckung (931). Bezug 
von Zinsen oder Kenten während der Zwangsverwaltung (931). 
Geltendmachung der Forderung bei der Eigentümerhypothek (932). 
Zurückstehen des dem Eigentümer zugefallenen Teilgrundpfand-
rechts hinter dem Restgrundpfandrecht  des Gläubigers (932). 
VI. Verfügung (932). 1. Der Eigentümer kann das Eigentümer-
grundpfandrecht  als besonderen Vermögensgegenstand in seiner 
Hand behalten (932). Anspruch auf Grundbuchberichtigung (932). 
Herbeiführung  einer Veränderung (933). Belastung (933). Pfändung 
(933). 2. Der Eigentümer kann das Eigentümergrundpfandrecht 
übertragen (933). Verbindung der Übertragung mit Umwandlung 
(934). Gerichtliche Überweisung (934). Verbleiben beim Eigentümer 
im Falle der Übertragung des Eigentums am Grundstück (934). 
3. Der Eigentümer kann das Eigentümergrundpfandrecht  löschen 
lassen (934). Vormerkung zur Sicherung des einem Anderen ein-
geräumten Anspruchs auf Löschung (934) 919 

§ 167. D i e G e s a m t g r u n d p f a n d r e c h t e .  I. Begriff  (935). I I . Ent-
stehung (935). Rechtsgeschäftliche Bestellung (936). Entstehung 
durch Grundstücksteilung (936). Buchung (936). Brief  (936). 
I I I . Übertragung (936). IV. Inhalt (936). Dingliche Gesamtschuld 
mit solidarischer Haftung der Grundstücke (936). 1. Strenge 
Geltung des Solidarprinzips zugunsten des Gläubigers (936). Keine 
Beschränkung seiner Wahlfreiheit  (937). 2. Keine Schuldgemein-
schaft unter den Schuldnern (937). Keinerlei Ausgleichungspflicht 
auf Grund der dinglichen Gesamtschuld (937). Jedoch Mitsicherung 
anderweit begründeter Regreßansprüche durch das Gesamtgrund-
pfandrecht (937). V. Schicksale bei Erledigung des Gläubigerrechts 
(938). 1. Befriedigung durch den Eigentümer (938). Übergang 
auf den Eigentümer (938). Befriedigt aber einer von mehreren 
Eigentümern, so erwirbt er das Gesamtgrundpfandrecht  nur an 
seinem Grundstück, während es an den anderen Grundstücken 
erlischt (938). Nur insoweit er bereits einen Ersatzanspruch gegen 
einen anderen Eigentümer hat, erwirbt er das Grundpfandrecht 
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an dessen Grundstück als eine mit seinem Eigentümergrundpfand-
recht zum Gesamtgrundpfandrecht  verbundene Regreßhypothek 
(988). Der Befriedigung steht Erwerb durch rechtsgeschäftliche 
Übertragung und eine in der Person des Eigentümers eintretende 
Vereinigung gleich (988). 2. Befriedigung durch den persönlichen 
Schuldner (939). 3. Verzicht des Gläubigers (939). Ausschließung 
auf Grund von Verschweigung (939). 4. Sonstige Fälle des 
Eigentümergrundpfandrechts  (939). 5. Befriedigung aus dem Grund-
stück (940). Erlöschen an allen Grundstücken (940). Möglicher 
Erwerb des Gesamtgrundpfandrechtes  als Regreßhypothek (940). 
6. Rangverhältnis (940). 7. Gemeinschaftliches Eigentümergrund-
pfandrecht (940). Sachenrechtliche Gemeinschaft zur gesamten 
Hand (940). Unausgeschiedene Wertanteile (941). Aussonderungs-
anspruch (941). VI. Verteilung durch Zerlegung in Einzelgrund-
pfandrechte (941). Einseitige Verteilung durch den Gläubiger (941). 
Verteilung auf Grund der Gemeinschaftsauseinandersetzung (941). 
Verteilung ohne Willen des Gläubigers im Zwangsvollstreckungs-
verfahren  (942). Abwendung durch den Gläubiger (943). Gesamt-
haftung des Erlöses mehrerer Grundstücke (943) 935· 

§ 168. P f a n d b r i e f v e r b ä n d e .  I. Überhaupt (943). I I . Pfandbrief-
genossenschaften (944). 1. Öffentliche  (944). Landschaften und 
verwandte Kreditvereine (944). Ihre Rechtsstellung als öffentliche 
Köperschaften (944). Die Körperschaft  als Gläubigerin ihrer Mit-
glieder (945). Die Körperschaft  als Schuldnerin (946). Die Pfand-
briefe (946). Ältere (947). Neuere (947). Zentralpfandbriefe  (948). 
2. Private (948). I I I . Pfandbriefanstalten  (949). 1. Öffentliche  (949). 
2. Private (950). Hypothekenbanken (950). Die Pfandbriefdarlehen 
(950). Die Hypothekenpfandbriefe  (951). Ihr Vorzugsrecht (952). 
Der Treuhänder (952). Seine Rechtsstellung (953). Geltendmachung 
der Pfandbriefforderungen  im Konkurse (954). Natur des Vorzugs-
rechts (954). Ausdehnung (955) 943 

Siebenter Titel. 
Das Fahrnispfandrecht. 

§ 169. G e s c h i c h t l i c h e E n t w i c k l u n g des F a h r n i s p f a n d r e c h t s . 
I. Älteres deutsches Recht (955). Pfandrecht aus Pfandgabe und 
aus Pfandnahme (955). 1. Faustpfandrecht (956). Begründung (956). 
Gewere und dingliches Recht des Pfandgläubigers (957). Sach-
haftung (957). Gewahrsam (957). Nutzung (957). Rückgabepflicht 
(958). Haftung für Gefahr (958). Befriedigung aus dem Pfände (959). 
Verfallpfand  (960). Verkaufspfand  (960). 2. Pfandrecht ohne Besitz 
(961). Vermögenssatzung in Ansehung von Fahrnis (961). An-
wendung der jüngeren Satzung des Liegenschaftsrechts auf Fahrnis 
(961). Bei Schiffen  (962). Bei sonstigen Fahrnisstücken und 
Fahrnisinbegriffen  (962). I I . Neuere Entwicklung (963). Aufnahme 
des römischen Rechts in das gemeine Recht (963). Nachwirkungen 
des einheimischen Rechts in den Partikularrechten (963). Wieder-
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erstehung der deutschrechtlichen Prinzipien der Publizität und der 
Spezialität (964). Ergebnis (965). Bindung des Fahrnispfandrechts 
an die Erscheinung in offenkundigem Besitz (965). Beseitigung 
der Generalpfandrechte  (966). Sachhaftung (967). Unselbständig-
keit (967). Rechte und Pflichten aus dem Pfandbesitz (967). Be-
friedigung (967). Gerichtlicher oder privater Pfandverkauf  (968). 
Pfandleihgewerbe (969). Schiffspfandrecht  (969). Sonstige Register-
pfandrechte (969). Pfandrecht an unkörperlichen Gegenständen (969) 955 

§ 170. Das F a u s t p f a n d r e c h t an b e w e g l i c h e n Sachen. I. Begriff 
(970). I I . Voraussetzungen (970). 1. Gegenstand (970). Gesamt-
sachen (971). Zubehörsachen (972). 2. Forderung (972). Pfandrecht 
für bedingte und künftige Forderungen (972). I I I . Begründung (973). 
1. Rechtsgeschäftliche Bestellung (973). Dinglicher Vertrag (973). 
Übergabe (973). Ersatz der Übergabe (974). Einschränkung des 
Ersatzes der Übergabe durch Besitzverträge (974). Ersatz der 
Übergabe durch Einräumung des Mitbesitzes (975). Verpfändung 
durch den Nichteigentümer (975). 2. Entstehung von Pfandrechten 
kraft  Gesetzes (976). Gesetzliche Pfandrechte, zu deren Voraus-
setzungen Besitzerwerb gehört (976). Gesetzliche Pfandrechte ohne 
Besitz (977). Die für gesetzliche Pfandrechte geltenden Rechts-
sätze (978). 3. Entstehung von Pfandrechten durch Pfändung (978). 
Pfändung im Wege der Zwangsvollstreckung (978). Privatpfändung 
(979). IV. Mehrheit von Pfandrechten (979). Altersvorzug (979). 
Abweichende Rangverhältnisse (980). V. Umfang der Haftung (981). 
VI. Gegenstand der Haftung (981). VI I . Recht auf Besitz (982). 
Nutzungsrecht (982). V I I I . Schuldverhältnis aus dem Pfandbesitz 
(983). 1. Pflichten des Pfandgläubigers (983). 2. Rechte des Pfand-
gläubigers (984). IX. Schutz (985). X. Befriedigung (985). Ab-
lösung (985). XI. Pfandverkauf  (986). 1. Verkaufsberechtigung 
(986). 2. Vornahme des Verkaufs (987). a. Die gesetzliche Form 
des Selbstverkaufs (987). b. Gewillkürte abweichende Verkaufs-
art (988). c. Gerichtlicher Verkauf (988). 3. Wirkungen (988). 
a. Inhalt der sachenrechtlichen Wirkungen (988). a. In Ansehung 
der Sache (988). ß. In Ansehung des Kaufpreises (989). b. Eintritt 
der sachenrechtlichen Wirkungen (990). α. Rechtmäßiger Pfand-
verkauf (990). ß. Nicht rechtmäßiger Pfandverkauf  (990). γ.  Wirkungs-
kraft  des guten Glaubens des Erwerbers (990). 4. Legitimation 
des Verpfänders  (991). X I I . Übertragung (991). Abtretung mit 
der Forderung (992). Belastung (992). Pfändung (992). Gesetz-
licher Übergang (992). Anspruch des neuen Gläubigers auf Pfand-
besitz (992). Wirkung der Erlangung des Pfandbesitzes (993). 
X I I I . Beendigung (993). 1. Infolge Erlöschens der Forderung (993). 

2. Beendigung des Pfandrechtes für sich (993). Erlöschen (993). 
Rechtsgeschäftliche Aufhebung (994). Rückgabe (994). Sonstiger 
Besitzverlust (994). Vereinigung mit dem Eigentum (995). XIV. Pfand-
recht an einem Bruchteil (995). XV. Eigentumsübertragung zur 
Sicherung (996). Zulässigkeit (996). Arten (996). XVI. Pfandleih-
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gewerbe (997). Öffentliche  Pfandleihanstalten (997). Private Pfand-
leiher (998). Sonderrechtliche Vorschriften  über den Geschäfts-
betrieb (998). Einschränkungen der Vertragsfreiheit  (998). Pfand-
buch (999). Pfandschein (999). Aufbewahrungspflicht  (999). Reine 
Sachhaftung (1000). Gefahrtragung (1000). Lösungsanspruch (1000). 970 

§ 171. Das S c h i f f s p f a n d r e c h t .  I . Geschichte (1000). I I . Gegenstand 
(1001). I I I . Wesen (1002). IV. Besonderheiten nach dem Vorbilde 
des Liegenschaftsrechts (1002). 1. Bestellung (1002). 2. Rang (1003). 
3. Publizität (1003). Grenzen der Publizitätswirkungen des Schiffs-
registers (1004). 4. Umfang der Haftung (1004). 5. Gegenstand der 
Haftung (1004). 6. Übertragung (1004). 7. Befriedigung (1004). 
8. Beendigung (1005). V. Verhältnis zum Pfandrecht der Schiffs-
gläubiger (1005) 1000 

§172. P f a n d r e c h t an R e c h t e n . I. Überhaupt(1006). I I . Wesen(1007). 
I I I . Zulässigkeit (1008). Unverpfändbare  Rechte (1008). Unpfänd-
bare Rechte (1008). IV. Begründung (1009). 1. Rechtsgeschäftliche 
Bestellung (1009). Schutz des gutgläubigen Pfanderwerbes  (1010). 
2. Entstehung kraft  Gesetzes (1011). 3. Durch Pfändung (1011). 
V. Wirkungen (1011). 1. Nutzungen (1012). 2. Verhältnis zu 
dem kraft  des belasteten Rechts Verpflichteten (1012). 3. Be-
friedigung (1012). VI. Übertragung (1013). VI I . Beendigung (1013). 
V I I I . Forderungspfandrecht  (1013). Seine Besonderheiten (1013). 
1. Einziehungsrecht (1013). 2. Verhältnis zum Schuldner (1014). 
Verteilung der Rechtsmacht zwischen Stammgläubiger und Pfand-
gläubiger (1014). a. Von vornherein (1014). b. Nach Eintritt der 
Fälligkeit (1014). c. Regelung durch Vereinbarung (1015). d. Ding-
liche Wirkung der Verteilung (1015). 3. Verhältnis zwischen 
Stammgläubiger und Pfandgläubiger (1015). Gemeinschaft (1016). 
4. Wirkung der Leistung des Schuldners (1016). 5. Erstreckung 
auf die Zinsen (1016). X. Pfandrecht an Wertpapieren (1017). 
Rechtspfandrecht im Gewände des Sachpfandrechts (1017). All-
gemeine Grundsätze (1017). 1. An Rektapapieren (1018). 2. An 
Orderpapieren (1018). 3. An Inhaberpapieren (1019). X. Rechts-
abtretung zur Sicherung (1020) 1006 
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Berichtigungen. 
S. 16 Anm. 54 Z. 3: 1. „Const. El." statt „Const. Bl." 
S. 234 Anm. Z. 3 v. o: mufs die Verweisung auf § 133 und 134 statt auf 

§ 128 und 129 lauten. 
S. 260 Anm. 63 Z. 2: 1. § 973 statt § 273. 
S. 265 Anm. 87 a. E.: 1. § 776 statt § 766. 
S. 585 Anm. 27 a. E.: 1. § 719 statt Art. 776. 
S. 595 Text Z. 3 v. u.: 1. „Wertersatz" statt „Wertansatz". 
S. 639 Z. 5 v. u. : 1. „personalen" statt „persönlichen". 
S. 829 ist die Seitenzahl 829 zu ergänzen. 
S. 850 Anm. 49: 1. § 1202 statt § 1902. 
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Ergänzungen. 
Zu S. 15—726. Als „Schweiz. Entw." ist hier überall der i. J. 1900 ver-

öffentlichte  „Vorentwurf"  zitiert. Die angeführten Paragraphen 
sind in dem durch Botschaft des Bundesrats v. 28. Mai 1904 der 
Bundesversammlung zugestellten Entwurf durch anders bezifferte 
Paragraphen ersetzt. Nachstehend folgen die neuen Ziffern  unter 
Angabe der vorgenommenen Änderungen. Soweit nichts bemerkt 
ist, sind keine oder nur unerhebliche Änderungen erfolgt. 

S. 15 Anm. 48: statt § 658 jetzt 649. Der Ausdruck „unbewegliche Sachen" 
ist durch „Grundstücke" ersetzt; es heifst dann: „Grundstücke 
im Sinne dieses Gesetzes sind 1. die Liegenschaften, 2 die . . * 
Rechte . . ., 3. die Bergwerke." 

S. 40 Anm. 5 : statt § 676—677 jetzt 667—668. 
S. 72 Anm. 6, 8, 9, S. 73 Anm. 11, S. 76 Anm. 25: statt § 647 u. 648 jetzt 

638 u. 639. 
S. 212 Anm. 3, 217 Anm. 29: statt § 961 jetzt 957. 
S. 219 Anm. 37: statt § 962 jetzt 958 mit hinzugefügtem Abs. 2: „Wer eine 

Sache als Eigentümer besitzt, hat selbständigen Besitz, der andere 
unselbständigen." 

S. 223 Anm. 59: statt § 979—982 jetzt 975—978. 
S. 226 Anm. 75: statt § 961 Abs. 2 jetzt § 957 Abs. 2. 
S. 227 Anm. 2: statt § 963—967 jetzt 959-963. 
S. 233 Anm. 19: statt § 964 Abs. 1 jetzt 960 Abs. 1. 
S. 236 Anm. 28: statt § 964 Abs. 2 jetzt 960 Abs. 2. 
S. 249 Anm. 11: statt § 968 jetzt 964. 
S. 253 Anm. 29 u. 31: statt § 969 u. 970 jetzt 964 u. 966. 
S. 254 Anm. 35: statt § 971 jetzt 967. Die Ausschlußfrist  ist auf 6 Monate 

verkürzt. 
S. 258 Anm. 51 : statt § 972—973 jetzt 968—969. 
S. 260 Anm. 63: statt § 973 Abs. 2 - 3 jetzt 969 Abs. 2 - 3 . 
S. 261 Anm. 66: statt § 973 Abs. 1 jetzt 969 Abs. 1. 
S. 262 Anm. 77: statt § 979 Abs. 2 jetzt 975 Abs. 2. 
S. 264 Anm. 85: statt § 972—973, 974, 977—982 jetzt 968—969, 970, 973—978. 
S. 265 Anm. 87: statt § 664—666 jetzt 655-657. Die vom Buch unabhängige 

10jährige ordentliche Ersitzung ist gestrichen, bei der 30jährigen 
Ersitzung ist das Erfordernis  des guten Glaubens fallen ge-
lassen. — Statt § 724, 739, 776 jetzt 721, 737, 773. 

S. 266 Anm. 89: statt § 721, 739, 983 jetzt 718, 737, 779. 
S. 288 Anm. 96: statt § 984—1019 jetzt 980-1015. 
S. 327 Anm. 104: statt § 1015—1016 jetzt 1011—1012. 
S. 334 Anm. 133: statt § 1002, 1003, 1004 jetzt 998, 999, 1000. 
S. 393 Anm. 1: statt § 658 jetzt 649. 
S. 394 Anm. 3 u. 5 : statt § 669 jetzt 660. 
S. 426 Anm. 30: statt § 701 jetzt 695 (verändert). 
S. 443 Anm. 115: § 663 ist die Ziffer  des Entw. (Vorentw. § 672). 
S. 542 Anm. 89: statt § (Art.) 716 jetzt 713. 
S. 543 Anm. 95: statt § (Art.) 717 jetzt 714 (unter Hinzufügung einer Ver-

pflichtung des Grundeigentümers zur Gestattung der Ausgrabung 
und Bergung gegen Entschädigung). 

S. 546 Anm. 5: statt § (Art.) 707 jetzt 703. 
S. 562 Anm. 44: statt § (Art.) 976 ff.  jetzt 972 ff.  und dazu eingefügt 701 Abs. 2. 
S. 564 Anm. 59: statt § (Art.) 977 Abs. 2 jetzt 973 Abs. 2, wo die Fassung des 

O.R. wiederhergestellt ist. 
S. 579 Anm. 14: statt § 721 Abs. 2 jetzt 718 Abs. 2. 
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S. 583 Anm. 15: statt 720 jetzt 717. 
S. 584 Anm. 18: statt § 720 Abs. 3 jetzt 717 Abs. 3. 
S. 585 Anm. 27: statt § 719 (irrtümlich Art. 776) jetzt 716. 
S. 586 Anm. 33: statt § 719 Abs. 3 jetzt 716 Abs. 3. 
S. 641 Anm. 6: statt § (Art.) 726 jetzt 723. 
S. 702 Anm. 9: statt § 775—786 jetzt 772—782. Nach dem neu zugefügten 

Abs. 3 des § 772 kann, abgesehen von der Gült und den öffentlich-
rechtlichen Grundlasten, eine Grundlast nur eine Leistung zum 
Inhalt haben, die entweder mit der wirtschaftlichen Natur des 
belasteten Grundstücks zusammenhängt, oder für die wirtschaft-
lichen Bedürfnisse eines berechtigten Grundstücks bestimmt ist. 

S. 726 Anm. 35, 39 u. 40: statt § 785 jetzt 781. 

Zu S. 62 Anm. 65. Eingehend trägt H e l l w i g seine Lehre von den selb-
ständigen Sondervermögen auch im Lehrbuch des deutschen 
Zivilprozefsrechts, Bd. I, Leipzig 1903, § 44—47 vor. 

Zu S. 102. Über die Versicherungsmarke handelt eingehend Ro s in , Das Recht 
der Arbeiterversicherung,  Bd. I I , Berlin 1905, § 40 S. 409—430. 
Über ihre Funktion als Zahlungsmittel insbesondere S. 419 ff. 
R o s i n erklärt sie zugleich für ein Inhaberpapier im Sinne des 
§ 807 B.G.B. Daher seien auch § 794 und § 935 Abs. 2 auf sie 
anwendbar. 

Zu S. 105 Anm. 8. Der Schweiz. Entw. in der vom Bundesrat durch Botschaft 
v. 3. März 1905 vorgeschlagenen Ergänzung bringt einen Tit. 52 
mit der Überschrift  „Die Wertpapiere" und definiert  in § 1682: 
ρ Wertpapier im Sinne dieses Gesetzes ist eine Urkunde, mit der 
ein Recht, auf das sie lautet, derart verknüpft  erscheint, daß ohne 
die Urkunde das Recht weder geltend gemacht noch auf Andere 
übertragen werden kann". 

Zu S. 118 Anm. 55. Vgl. Schweiz. Entw. § 1683. 
Zu S. 132 Anm. 1. Allgemeine Vorschriften  über Rektapapiere bringt der 

Schweiz. Entw. § 1684—1688 unter der Uberschrift  „Die Namen-
papiere". 

Zu S. 135 Anm. 22. Vgl. Schweiz. Entw. § 1684 Abs. 2. In Abs. 3 wird hier 
hinzugefügt, daß die Abtretung des Rechtes für sich einen persön-
lichen Anspruch auf Übergabe der Urkunde, die in Abtretungs-
absicht erfolgte Übergabe der Urkunde einen persönlichen Anspruch 
auf formgerechte  Rechtsabtretung begründet 

Zu S. 139 Anm. 46. Nach Schweiz. Entw. § 1686 befreit  nur „die in guten 
Treuen erfolgende Leistung" an den Inhaber. 

Zu S. 140 Anm. 51. Kraftloserklärung  aller Namenpapiere wird in Schweiz. 
Entw. § 1688 vorgesehen. 

Zu S. 172 Anm. 90. Über die Leistung an den geschäftsunfähigen  oder be-
schränkt geschäftsfähigen  Inhaber, deren Wirksamkeit O e r t m a n n , 
D.J.Z. IX 1127 ff.,  mit Unrecht verneint, habe ich näher in der 
D.J.Z. X 92 ff.  gehandelt. 

Zu S. 173 Anm. 94. Der Schweiz. Entw. § 1699 Abs. 2 schliefst ausdrücklich 
die Befreiung durch Leistung an den Inhaber aus, wenn der Ver-
pflichtete „weiß, daß der Inhaber nicht berechtigt ist". 

Zu S. 303 Z. 8. Gegenüber der vom K.Ger, und den O.L.G. Dresden und 
Kolmar gebilligten, mit den Bedürfnissen des Lebens unverein-
baren Praxis, die unter Berufung auf den Wortlaut des § 55 
Abs. 1 der Grdb.O. die Eintragung eines neuen Eigentümers den 
Grundpfandgläubigern  nicht bekannt macht, weil ihr Recht nicht 
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„betroffen"  sei, ist im Reichtage ein Antrag auf Abänderung des 
§ 55 angenommen. Es wäre bedauerlich, wenn der Weg der 
Gesetzgebung beschritten werden müßte, um die Praxis zur 
Korrektur eines zweckwidrigen Verhaltens zu veranlassen, zu dem 
sie der Gesetzesbuchstabe keineswegs zwingt. Vgl. den Jahres-
bericht der Direktion der Preußischen Zentral-Bodenkredit-Aktien-
gesellschaft für 1904 S. 12—13. Auch H e i n i t z , D.J.Z. X 400. 

Zu S. 330 Anm. 19. In eingehender Darlegung sucht jetzt M i t t e i s , Zwei 
Fragen aus dem bürgerlichen Recht, Leipzig 1905, S. 20 ff.,  die 
Ansicht zu begründen, daß die Verpachtung und Besitzüberlassung 
seitens des Scheineigentümers eine dingliche Gebundenheit des 
wahren Eigentümers bewirke. Ich kann seine Beweisführung 
nicht als schlüssig anerkennen. 

Zu S. 422 Anm. 15—16. Das R.Ger. L V I I I Nr. 32 stellt allgemein den Grund-
satz auf, daß stets, wenn der Anspruch auf Beseitigung der Störung 
infolge einer obrigkeitlichen Verfügung (z. B. Konzessionierung 
einer Kleinbahn) ausgeschlossen ist, ein vom Nachweis des Ver-
schuldens unabhängiger Anspruch auf Schadenersatz an die 
Stelle tritt. 

Zu S. 450 Anm. 30. Vgl. auch K r i e g s m a n n , Der Rechtsgrund (causa) der 
Eigentumsübertragung, Berlin 1905, S. 64 ff. 

Zu S. 462 Anm. 80. Dagegen tr i t t die sachenrechtliche Wirkung des Zuschlags 
nicht ein, wenn die gehörige Aufforderung  zur Geltendmachung 
der entgegenstehenden Rechte nicht ergangen ist. Daher auch 
nicht, wenn bei der Aufforderung  das Grundstück nicht hin-
reichend erkennbar für Dritte bezeichnet wurde: R.Ger. L V I I Nr. 46. 

Zu S. 478 Anm. 59. Als ein subjektives öffentliches  Recht, das verschieden 
beschaffen  sein könne, konstruiert auch M. P a p e n s t e c h e r , Zur 
Lehre von der materiellen Rechtskraft,  Berlin 1905, § 54 S. 368 ff., 
das verliehene Enteignungsrecht. 

Zu S. 546 Anm. 7. D. S t o v e r , Arch. f. b. R. X X V I 149 ff.,  wil l das im § 929 
geforderte  Einigsein im Gegensatz zu der liegenschaftsrechtlichen 
Einigung, die er als dinglichen Vertrag anerkennt (S. 182 ff.),  nur 
als Bestandteil des sachenrechtlichen Vertrages gelten lassen 
(S. 170 ff.).  Seine Konstruktion beruht aber auf der irrigen An-
nahme, daß die Übergabe selbst ein Rechtsgeschäft sei (S. 165 ff.). 

Zu S. 547 Anm. 9. Eingehend jetzt K r i e g s m a n n a. a. O. (oben zu S. 450) 
S. 98 ff. 

Zu S. 990. Darüber, von welchen Voraussetzungen bei dem Verkauf einer 
gepfändeten Sache durch den Gerichtsvollzieher der Eigentums-
übergang abhängt und welche dieser Voraussetzungen durch guten 
Glauben des Erwerbers ersetzt werden, vgl. M. W o l f f , Die 
Zwangsvollstreckung in eine dem Schuldner nicht gehörige beweg-
liche Sache, Berlin 1905 (aus der Festgabe für Hübler), S. 6—11. 

Zu S. 991 Anm. 98. Über die Anwendung des Surrogationsprinzips des § 1247 
auf den Erlös aus dem rechtswirksamen Verkauf einer gepfändeten 
Sache, an der ein Pfändungspfandrecht  nicht erworben war, vgl. 
M. W o l f f a. a. O. S. 14—19. 



Zweiter Abschnitt. 

Sachenrecht. 

Erstes Kapitel. 

Die Gegenstände des Sachenrechts. 

Erster Titel. 
Die Sachen überhaupt. 

§ 100. D ie R e c h t s s t e l l u n g der Sachen. 

I. Gegenstände des Sachenrech ts sind die Sachen 
(oben Bd. I § 31). Als Sachenrecht oder dingliches Recht be-
zeichnen wir jedes Recht, das seinem Subjekt die Herrschaft  über 
einen als Sache ausgeschiedenen Bestandteil der äußeren Güter-
welt Jedermann gegenüber verschafft  (oben Bd. I § 29 I I 2). Alle 
Sachenrechte sind absolute Rechte, und alle sind Vermögensrechte. 
Nach Inhalt und Umfang aber der von ihnen gewährten Herrschaft 
sind sie untereinander mannigfach verschieden. Diese Verschieden-
heit wird zum großen Teil durch die ungleiche Beschaffenheit  der 
Sachen bestimmt. 

Das deutsche Recht räumte von je den Sachen einen un-
gemein kräftigen Einfluß auf die Prägung des Sachenrechts ein. 
Es behandelte die Sachen als selbständige Ausgangspunkte der 
Rechtsbildung, verlieh ihnen eine auf ihr eigenes Wesen gegründete 
Rechtsstellung und knüpfte an die so hergestellte Gliederung der 
Sachen weit eine Fülle von Rechtswirkungen, die dann über das 
Sachenrecht hinaus die anderen Rechtsgebiete und namentlich auch 
das Familien- und Erbrecht ergriffen.  Die Aufnahme des römischen 
Rechts, das zwar keineswegs jede Einwirkung von Sachunterschieden 
auf das Sachenrecht ablehnte, jedoch nach Möglichkeit dem recht-
lichen Nivellement der Sachen zustrebte, vermochte diesen Zug 
unseres Rechtes nicht auszutilgen, sondern nur abzuschwächen und 

B i n d i n g , Handbuch. I I . 3. I I : G i e r k e , Deutsches Privatrecht. I I . 1 
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vorübergehend zu lähmen oder doch zu verdunkeln. Für das 
moderne Recht muß daher in vielen Punkten, so sehr sich das 
romanistische Denken gegen jede die römischrechtlichen Grenzen 
überschreitende Verselbständigung der Sachen sträubt, auf die 
deutschrechtlichen Anschauungen zurückgegriffen  werden. 

I I . D ie s e l b s t ä n d i g e R e c h t s s t e l l u n g der Sachen 
offenbart  sich in einer Reihe von Erscheinungen. 

1. Vor allem werden den Sachen r e c h t l i c h e E i g e n -
scha f ten beigelegt, von deren Vorhandensein oder Nichtvorhanden-
sein die Geltung oder Nichtgeltung bestimmter Rechtssätze für die 
auf sie bezüglichen Rechtsverhältnisse abhängt. Zum Teil knüpft 
die Rechtsordnung hierbei an natürliche Sachunterschiede an. So 
hat das deutsche Recht den Unterschied der unbeweglichen und 
beweglichen Sachen zur Grundlage eines das ganze System durch-
dringenden Gegensatzes gemacht (unten § 101). Und es hat weiter 
unter den Liegenschaften Wald, Wasser und Bergwerke und 
innerhalb der Fahrnis Vieh, Waffenrüstung,  Hausgerät und Schmuck 
zum Ausgangspunkte eigenartiger Rechtsbildungen genommen. 
Andere rechtliche Eigenschaften teilt die Rechtsordnung lediglich 
von sich aus den Sachen zu, um sie einem mehr oder minder um-
fassenden Sonderrecht zu unterstellen. Man denke an Lehen, 
Stammgüter, Rittergüter oder Bauergüter, aber auch an die öffent-
lichen Sachen (unten § 102) oder das Geld (unten § 107). 

2. Das deutsche Recht erkennt ferner  r e c h t l i c h e Ver -
b i n d u n g e n von Sachen mit Sachen als wirksam an (unten § 104 
bis 105). Auch hierbei wird bald ein natürliches Sachband zum 
Rechtsband erhoben, bald vom Rechte her ein Sachband geschaffen. 
Immer aber entstehen Objektsbeziehungen, die auf die Rechts-
verhältnisse an den Sachen bestimmend einwirken. Insoweit In-
begriffe  verbundener Sachen als selbständige Sacheinheiten gelten, 
gewinnt das Sachenrecht an ihnen neue Objekte, deren Eigenart 
den an ihnen begründeten Rechten ein besonderes Gepräge ver-
leihen kann. 

3. Weiter verknüpft  das deutsche Recht mit Sachen eine 
R e c h t s t r ä g e r s c h a f t ,  so daß Sachen zu Mitteln werden, das 
Subjekt eines Rechtes zu bestimmen (oben Bd. I § 29 I I I 2 b 
S. 264). In umfassendem Maße erhebt es Grundstücke zu Trägern 
von Rechten, die ihnen als Realrechte anhängen (unten § 106). 
Mehr oder minder fest verbindet es Rechte mit Urkunden, die da-
durch zu Wertpapieren werden (unten § 108—112). Vermöge 
solcher Rechtsträgerschaft  nehmen dann die Sachen besondere 
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Eigenschaften an, um deren Willen das Sachenrecht in der An-
wendung auf sie allerlei Abwandlungen erfahren  kann. Zugleich 
aber erweitert sich der Machtbereich des Sachenrechts durch die 
mittelbare Erstreckung der Sachherrschaft  auf die mit solchen 
Sachen verknüpften Rechte. 

4. Endlich stellt das deutsche Recht den körperlichen Sachen 
u n k ö r p e r l i c h e Sachen als mehr oder minder selbständige, 
unter sich wiederum mannigfach ungleichartige Rechtsobjekte zur 
Seite (oben Bd. I § 31 I I 1 S. 270 ff.).  Auch sie eignen sich zu 
Gegenständen des Sachenrechts. Allein das Sachenrecht ist zu-
nächst für die körperlichen Sachen ausgebildet und wird nicht nur 
auf die einzelnen Arten von unkörperlichen Sachen in ungleichem 
Umfange übertragen, sondern auch je nach deren Beschaffenheit 
hierbei in verschiedener Weise umgestaltet1. 

I I I . Aus der besonderen Rechtsstellung bestimmter Sachen 
entspringen mancherlei r e c h t l i c h e Ve rhä l t n i sse o b j e k t i v e r 
A r t . Soweit ein solches Verhältnis in der Sachen weit beschlossen 
bleibt, ist es, da es Rechte und Pflichten nicht begründet, kein 
„Rechtsverhältnis" im technischen Sinn (oben Bd. I § 28). Wohl 
aber kann es als Grundlage eines Rechtsverhältnisses dessen objek-
tiven Bestand in sich aufnehmen. Darum vermögen manche 
Rechtsverhältnisse nicht zu entstehen, bevor ein bestimmtes Sach-
verhältnis hergestellt ist. Umgekehrt wird vielfach ein Rechts-
verhältnis, sobald ein bestimmter sachlicher Rechtszustand ver-
wirklicht ist, ohne weiteres durch den Hinzutritt der erforderlichen 
subjektiven Beziehung ins Leben gerufen und, solange der sach-
liche Rechtszustand besteht, durch den Wegfall der subjektiven 
Beziehung nur bis auf weiteres still gestellt. So erscheinen die 
Sachverhältnisse, in denen die Linien der auf sie gebauten Rechts-

1 Die Bestimmung des B.G.B. § 90 „Sachen im Sinne des Gesetzes sind 
nur körperliche Gegenstände" bedeutet vornehmlich, daß die Vorschriften  über 
Rechte an Sachen nur auf körperliche Sachen Anwendung finden, soweit nicht 
eine Erstreckung auf andere Gegenstände vorgesehen ist. Soweit aber eine 
solche Erstreckung stattfindet, werden damit auch nach dem Recht des B.G.B, 
die fraglichen Gegenstände zu „unkörperlichen Sachen" gestempelt. Neben 
dem gesetzestechnischen Begriff  „Sache" bleibt daher der wissenschaftliche 
Begriff  „unkörperliche Sache" unentbehrlich. Ihn behufs Anlehnung an die 
Gesetzesprache durch den Begriff  „unkörperlicher Gegenstand" zu ersetzen, 
geht deshalb nicht an, weil ebensowenig, wie jeder körperliche Gegenstand 
körperliche Sache, jeder unkörperliche Gegenstand unkörperliche Sache ist. 
Vgl. auch Ε . I. Β e k k e r , Über die natürliche Beschaffenheit  der Objekte 
unserer dinglichen Rechte, Sitzungsbericht der Berliner Akademie 1898, S. 2 ff. 
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